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Beschlussvorschlag: 
 
Die Erschließungsstraße zur Badewelt Waikiki „Am Birkenwege“ in Weißendorf wird durch 
Allgemeinverfügung nach § 6 Abs. 1 Thüringer Straßengesetz gewidmet und als Gemeindestraße 
eingestuft. 
 
 
Begründung: 
  
Die Erschließungsstraße zur Badewelt Waikiki wurde im Zuge der Errichtung des Bades ebenfalls neu 
angelegt.  
Die Straße ist entsprechend § 6 Abs. 1 Thür. Straßengesetz (ThürStrG) durch eine Allgemeinverfügung 
zu widmen und festzustellen, welcher Straßengruppe nach § 3 Thür. Straßengesetz die Straße angehört 
(Einstufung). 
Widmungsbeschränkung gibt es keine. 
Durch die Widmung zur öffentlichen Verkehrsfläche ist die wegerechtliche Erschließung der anliegenden 
Grundstücke sichergestellt. Der Gebrauch der öffentlichen Straße ist jedermann im Rahmen der 
Widmung und der verkehrsrechtlichen Vorschriften gestattet (Gemeingebrauch). 
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